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Schuljahr 2009/2010

Qualität in Schule und Unterricht

Zusammenfassung der wichtigsten laufenden Initiativen

Sehr geehrte Frau Direktorin!

Sehr geehrter Herr Direktor!

Zu Beginn des neuen Schuljahres wünsche ich Ihnen und den Lehrerinnen und Lehrern der Schule einen guten Start ins neue Schuljahr. Auch heuer möchte ich auf die wichtigsten laufenden Initiativen des BMUKK sowie auf die bei Schulinspektionen gemachten Erfahrungen hinsichtlich festgestellter Entwicklungsbereiche hinweisen und diese zusammenfassend darstellen. Die im folgenden Schreiben angeführten Punkte gelten für Hauptschulen, Realschulen und Polytechnische Schulen gleichermaßen und sind im Rahmen der Konferenz zu Schuljahresbeginn dem Kollegium der Schule nachweislich zur Kenntnis zu bringen.

1. Bildungsstandards

Mit  2. Jänner 2009  wurde die Verordnung über Bildungsstandards im Schulwesen erlassen. Bildungsstandards legen in den Schularbeitenfächern fest, was Schülerinnen und Schüler nach der 4. und 8. Schulstufe können sollen. Ihre regelmäßige Überprüfung soll die Qualität des Unterrichtes sichern und optimieren, Lehrerinnen und Lehrer werden ab 2012 eine Rückmeldung über die Lernergebnisse der Schülerinnen und Schüler bekommen.  

Gemäß § 17 Abs. 1a  SchUG hat die Lehrerin/der Lehrer bei der Planung und Gestaltung seiner Unterrichtsarbeit die Kompetenzen und die darauf bezogenen Bildungsstandards zu berücksichtigen sowie die Leistungen der Schülerinnen und Schüler in diesen Bereichen zu beobachten, zu fördern und bestmöglich zu sichern (siehe auch unter www.bifie.at/bildungsstandards Aufgabenbeispiele und freigegebene Items)
In jedem Konferenzzimmer hat in einer eigenen Mappe die Verordnung über die Bildungsstandards aufzuliegen.  In den Jahresplanungen für die 8. Schulstufe sind die einzelnen Kompetenzbereiche (Deutsch, Lebende Fremdsprache) und Handlungsbereiche (Mathematik) zu berücksichtigen. Bildungsstandards sollen jedoch vorbereitend auch auf den Schulstufen 5 -7 berücksichtigt werden. 

Die Pädagogische Hochschule Steiermark bietet im kommenden Schuljahr flächendeckend für alle Fachkoordinatorinnen  und Fachkoordinatoren aus Deutsch, Englisch und Mathematik Seminare mit dem Titel „Bildungsstandards im Unterricht“ in den Regionen an. Ebenso wird ein Seminar für Hauptschuldirektorinnen und Hauptschuldirektoren angeboten. Der Landesschulrat für Steiermark legt großen Wert darauf, dass die angebotenen Seminare besucht werden. 

Die Ziele einer zeitgemäßen Allgemeinbildung und die funktionale Aufgabe von Bildungsstandards stehen nicht im Widerspruch zueinander. Sie ergänzen einander vielmehr. Der Auftrag der schulischen Bildung geht allerdings darüber hinaus. Er zielt auf Persönlichkeitsentwicklung und Weltorientierung, die sich aus der Begegnung mit zentralen Gegenständen unserer Kultur ergeben. 

Bildungsstandards dienen auch den Polytechnischen Schulen als Ausgangspunkt für die Planungen des Unterrichtes aus Deutsch, Mathematik und Lebender Fremdsprache.

2. Lehren und Lernen – Umgang mit Heterogenität

2.1 Differenzierungsmaßnahmen

Zeitgemäßer Unterricht sieht Differenzierungsmaßnahmen in der Planung des Unterrichtes, in der Unterrichtsgestaltung, in den Arbeitsunterlagen, in den Hausübungen sowie bei der Gestaltung der Schularbeiten vor. Dabei wird insbesonders auf leistungsschwächere und leistungsfähigere Schülerinnen und Schüler Rücksicht zu nehmen sein. Im Besonderen ist darauf zu achten, dass die Kernbereiche der Lehrpläne hinreichend berücksichtigt werden. Der Erweiterungsbereich bietet Möglichkeiten für die Vertiefung einerseits bzw. für die besondere Förderung von Begabten andererseits.

2.2 Lehrverhalten

Das selbsttätige Lernen und Arbeiten in unterschiedlich zusammengesetzten Kleingruppen im Rahmen  professionell gestalteter Lernumgebungen überwiegt gegenüber frontal rezeptiver Unterrichtsgestaltung.

Die gewählten Lehr- und Lerninhalte sind hinsichtlich Lebenswelt und Praxisbezug relevant, das Unterrichtsgeschehen ist eingebettet in ein größeres Ganzes (siehe Gehirngerechtes Lernen – Überblick vor Einzelinformation). Schülerinnen und Schüler dürfen, je nach Entwicklungsstand, selbst den Lernprozess oder Teile davon planen und verwirklichen. 

Eine positive Erfolgserwartung ist insbesondere auch im Umgang mit leistungsschwachen oder sozio-emotional beeinträchtigten Schülerinnen und Schülern erkennbar. Die Kommunikation zwischen Schülerinnen/Schüler und Lehrerinnen/Lehrer ist gekennzeichnet von gegenseitiger Achtung und gegenseitigem Respekt (Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme, Freundlichkeit, Geduld, Zuwendung, Wärme, Humor). Auf die Einhaltung von Vereinbarungen wird geachtet.

Bei Teamteaching ist erkennbar, dass die in der Klasse tätigen Lehrerinnen und Lehrer gemeinsam die Verantwortung für den Unterricht (Planung, Durchführung, Ertrag) wahrnehmen. 

In Integrationsklassen ist auf die „Qualitätsstandards im integrativen Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf“ – ausgewiesen im Erlass des zuständigen LSI Herbert Buchebner vom 15.10.2008 -  zu achten.

2.3 Mitschriften der Schülerinnen und Schüler

Die Mitschriften der Schülerinnen und Schüler werden in allen Fächern im Hinblick auf Gestaltung (Hervorheben von Kernbereichen) und Orthographie kontrolliert und korrigiert.

2.4 Hausübungen

Auf die Regelmäßigkeit der Hausübungen, auf deren schüleradäquaten Umfang, auf Korrektur und Rückmeldung sowie auf selbständige Lösung/Bewältigung ist besonderes Augenmerk zu legen.

2.5 Leistungsbeurteilung

Leistungsfeststellungen sind möglichst gleichmäßig über den Beurteilungszeitraum zu verteilen. Sie sollen zur sachlich begründeten Selbsteinschätzung hinführen. In den Aufzeichnungen der Lehrerinnen und Lehrer haben alle  Leistungsfeststellungen das Datum, den Inhalt und die Bewertung zu enthalten.


Mitarbeit 

Die Feststellung der Mitarbeit der Schülerinnen und Schüler im Unterricht umfasst den Gesamtbereich der Unterrichtsarbeit:

· In die Unterrichtsarbeit eingebundene mündliche, schriftliche, praktische und grafische Leistungen,

· Leistungen im Zusammenhang mit der Sicherung des Unterrichtsertrages einschließlich der Bearbeitung von Hausübungen,

· Leistungen bei der Erarbeitung neuer Lehrstoffe,

· Leistungen im Zusammenhang mit dem Erfassen und Verstehen von unterschiedlichen Sachverhalten,

· Leistungen im Zusammenhang mit der Fähigkeit, Erarbeitetes richtig einzuordnen und anzuwenden.

Bei der Mitarbeit sind Leistungen zu berücksichtigen, die die Schülerin/der Schüler in Alleinarbeit erbringt und Leistungen der Schülerin/des Schülers in der Gruppen- und Partnerarbeit.

Aufzeichnungen über diese Leistungen sind so oft und so eingehend vorzunehmen, wie dies für die Leistungsbeurteilung erforderlich ist.

Schularbeiten

Die Schularbeitentermine müssen zeitgerecht und nachweislich dem Erziehungsberechtigten zur Kenntnis gebracht werden. Auch der Stoff der Schularbeit ist fristgerecht und schriftlich bekannt zu geben.

3. Standortbezogenes Förderkonzept:

Schulen sind, beginnend mit dem Schuljahr 2005/2006, verpflichtet, ein standortbezogenes Förderkonzept zu entwickeln, dieses laufend zu evaluieren und jährlich zu adaptieren (siehe Erlass GZ: I Schu 1/59-2005). Dieses ist den Schulpartnern bekannt zu geben, um Schülerinnen und Schülern sowie Erziehungsberechtigten Grundlagen für Entscheidungen zu ermöglichen. Ein solches Konzept hat in jedem Fall alle Maßnahmen in diesem Bereich zu enthalten sowie die Anzahl der vorgesehenen Förderstunden im Schuljahr auszuweisen.

Die im Lehrplan vorgesehenen Möglichkeiten zur Erteilung von Förderunterricht sollen bedarfsorientiert und zum jeweils richtigen Zeitpunkt genützt werden. Vor einer Abstufung in eine niedrigere Leistungsgruppe ist für betroffene Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit der Teilnahme am Förderunterricht vorzusehen (§ 12 Abs. 6 SchUG).

Jede Förderstunde ist mit Datum, Namen der einzelnen teilnehmenden Schülerinnen und Schüler und Inhalt der Förderung zu dokumentieren.

4. Frühwarnsystem bei negativer Leistungs- und/oder Verhaltensentwicklung:

Das Schulunterrichtsgesetz sieht im § 19 eine frühzeitige Besprechung über individuelle Fördermaßnahmen zur Behebung einer negativen Leistungs- und/oder Verhaltensentwicklung vor (Frühwarnsystem). Im Rahmen des Frühwarnsystems sind von den Klassenvorständen oder unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrern insbesondere Fördermaßnahmen zur Vermeidung einer negativen Beurteilung (Analyse der Lerndefizite unter Einbeziehung der individuellen Lern- und Leistungsstärken, Fördermöglichkeiten, Förderunterrichtsangebote, Leistungsnachweise usw.) zu erarbeiten. 

Diese Maßnahmen werden in möglichst strukturierter Form mit der Schülerin bzw. dem Schüler sowie den Erziehungsberechtigten besprochen und beraten. In allen Fällen, die eine negative Leistungs- und/oder Verhaltensentwicklung einer Schülerin/eines Schülers betreffen, sind zielgerichtete verschriftlichte Vereinbarungen unter den Schulpartnern zu treffen (siehe Vereinbarungsprotokoll im Anhang, das für die einzelne Schule adaptiert werden kann).

5. Lesen:

Lesen ist die Grundkompetenz für lebensbegleitendes Lernen und sollte Teil der Schulkultur werden. Für die Möglichkeiten der allgemeinen und beruflichen Bildung ist insbesondere das sinnerfassende Lesen von Bedeutung. Fragestellungen zum und Gespräche über den Inhalt der von den Schülerinnen und Schülern vorwiegend still zu erlesenden Texte sind dazu die am besten geeigneten Methoden. Selbstverständlich sollte das Lesen in diesem Sinne in allen Fächern gefördert werden. Dabei ist der Lesebegriff umfassend und multimedial zu verstehen. Texte aller Art, auf Bildschirmen, Displays, Plakaten, Prospekten, Bedienungsanleitungen, Jugend- und Fachzeitschriften, Zeitungen bis hin zu Büchern sollen in den Unterricht einbezogen werden.

Screening

Allen Schulen steht mittlerweile ein Screeningverfahren zur Grobdiagnose der Lesekompetenz (Salzburger-Lesescreening) zur Verfügung. In allen Bezirken wurden auch Multiplikatorinnen und Multiplikatoren im Umgang mit dem angesprochenen Verfahren ausgebildet. Auf der 5. Schulstufe ist das SLS verpflichtend durchzuführen, um die Lesefähigkeit feststellen und Fördermaßnahmen setzen zu können.

Förderung

Für leseschwache Schülerinnen und Schüler soll an jeder Schule ein umfassendes Förderangebot zum Beheben von Defiziten im Bereich der Grundkompetenz Lesen angeboten werden.

· Stunden des Förderunterrichtes können gezielt für diese Schülergruppe herangezogen werden.

· Flexible Gruppenbildung in ein bis zwei Deutschstunden pro Woche für gezieltes Lesetraining.

· Im Rahmen der Stundentafel können für alle Schülerinnen und Schüler bis zu 20 Minuten täglich für das Lesen freigemacht werden, wobei besonderes Augenmerk auf leseschwache Schülerinnen und Schüler zu legen ist.

· Zentraler Stellenwert der Schulbibliothek

· Gezielte Einbindung der Schulpartner

Mit freundlichen Grüßen

Für den Amtsführenden Präsidenten:

Zoller
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